
 

 

 
 
Verpflichtung für visumspflichtige Ausländer/-innen 
 
Gastgeberin / Gastgeber: 

 
Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: ggf. Aufenthaltsstatus: 

Straße Hausnummer: PLZ Ort: 

Ausweisart: Ausweisnummer: 

Beruf: Arbeitgeber mit Anschrift: 

Bemerkungen: 

 
Wie vielen Personen (z.B. Ehepartner/-in und Kinder) sind Sie zum Unterhalt verpflichtet?     Personen 

 
 

Haben Sie innerhalb der letzten 6 Monate eine Einladung / Verpflichtungserklärung               
abgegeben oder ausstellen lassen? 
 

Beziehen Sie Leistungen nach dem SGB II oder XII (Sozialhilfe/Grundsicherung/  

Arbeitslosengeld II)?         
 

Liegen Pfändungsbeschlüsse gegen Sie vor? 
 

Gast 
Name: Vorname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: Reisepassnummer: 

Anschrift im Ausland: 

Verwandtschaftsbeziehung mit dem Gastgeber/in:  

Begleitende Ehepartner/-in 
Name, Vorname                                         Geburtsdatum              Reisepassnummer 

Begleitende Kinder 
Name, Vorname                                         Geburtsdatum              Reisepassnummer 

      

Frühestmögliches Einreisedatum 

 
 
_______________________     __________________________________ 
Datum        Unterschrift 
 
 
 

Stadtverwaltung Wolfhagen   

Einwohnermelde-/ Passwesen  

Burgstraße 33-35              

34466 Wolfhagen 

 

Ja  ☐     Nein  ☐ 

 
Ja  ☐     Nein  ☐ 

 
Ja  ☐     Nein  ☐ 

 

Sprechzeiten: 

Mo. + Di. 08.30 – 12.30 Uhr 

 14:00 – 16.30 Uhr 

Mi. + Fr.  08:00 – 12:30 Uhr 

Do 08:30 – 12::30 Uhr 

14:00 – 17:30 Uhr  

 

Wichtiger Hinweis:  Folgende Unterlagen müssen bei Vorsprache vorgelegt werden: 

Personalausweis/Reisepass, 

die letzten 3 Gehaltsabrechnungen (wenn verheiratet und die Ehepartnerin/der Ehepartner 
arbeitet: ebenfalls 3 Gehaltsabrechnungen), 

bei Selbstständigen: Bescheinigung über monatliches durchschnittliches Nettoeinkommen vom 
Steuerberater oder letzter Steuerbescheid, 

dieses Dokument ausgefüllt und unterschrieben, 

29,00 € Verwaltungsgebühr + 0,80 € für Einladungskopie 

 
Wir weisen darauf hin, dass für die Visumsbeantragung bei der deutschen Auslandsvertretung eine 

Auslandskrankenversicherung vorgelegt werden muss. Diese bitte abschließen oder den Gast darauf hinweisen. 

 


